
lt--?,O&3 der Beilagen: zu den:stenographis~en:l"rotokonendes Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

'P" . l' 1 APR 1975 , ras .• , . t\ ' ,,' NO.,.:?':~QL 8 
'A, n trag 

d Ab ' dn t n Robert Weisz Pansi ' ' -er· geor. e e ....... CI.eQQ' •.• oG.'l. __ •· •• _~. ·~4I ••• · ••• O 

und Genossen, 
betreffend ein Bundesgesetz, ,mit dem das 'Arbeitsver
.fassungsgesetz geändert wird .. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ............. " .......... 1975, mit dem das 
'Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird. 

.,- -. '. -------, --------- --_._---_ .. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Ar t ik eIl 

Das Arbeitsveifassungsgesetz,'BGB1. Nr. 22/1974, wird ge
ändert wie folgt: 

1. § 75 hat zu lauten: 

, 11 (1) Zur Uberprüfung der Ver~lal tung und Gebarung des 
Betriebsratsfonds hat die Betriebs(Gruppen)versamm
lung aus ihrer Mitte mit r-1ehrhei t der abgegebenen 
Stimmen einen, in Betrieben (Arbeitnehmergruppen) 
mit mehr als 20 Arbeitnehmern zwei Rechnungsprüfer 
(Stellvertreter) zu wählen~ Diese dürfen dem ,Betriebs-

,rat nicht angehören. ~ 58 Z ... 4 ist sinng?mäß anzuwen
den. Die erstmaliße Wahl der Rechnungsprüfer hat an
läßlich der Beschlußfassung über die Einhebung einer 

,Betriebsratsumlage zu erfolgen. ' 

(2) Die Tntigkeit der Rechnungsprüfer (Stellvertreter) 
dauert drei Jahre, es sei denn, die vlahl gemäß .Abs. 3 
und 4 findet vor ihrem Ablauf statt. Die Wiederwahl 
ist zulässig. 

----_ .. _ .. _--:-----~~.- .. '---'--' .... ~----_._ .. _ ... _--- '".- --.. ::.-_.~---_ ...... _. __ ... _._~ -~- -~-_._ .. _ .... __ .-... _-'-
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. (3) In Betrieben (Arbeitnehmergruppen), in denen mehr 

als zwei Betriebsratsmitglieder zu wählen sind-,kann 

die Betriebs(Gruppen)versammlung anläßiich der Wahl 

des Wahlvorstandes (§ 54) beschließen, die vlahl der 

Rechnungsprüfer zugleich mit der vlahl des Betriebs

,... , .. 

rates durchzuführen. -----_...:..-- --- .. -._ .......... - .. -_----:._---------
(4) Liegt ein Beschluß im Sinne des Abs. 3 vor, so 

ha t der viahl vorstand auch die Wahl der Rechnungsprüfer 

vorzubereiten und durchzuführen. Die Wahlkundmachung 

(§ 55 Abs. 2) hat auch die Ausschreibung der vlahl der 

Rechnungsprüfer zu enthalten. Auf die Vorschläge für 

die \vahl der Rechnungsprüfer ist § '55 Ab·s. ~ sinngemäß 

. anzuwenden •. Die Wahl des Betriebsrates und der Rech-- . 

nungsprüfer kann mittels gemeinsamen Stimmzettels 

erfolgen. § 58 Z. 4 ist sinngemäß anzU\-Jenden." 

2. Der erste Satz'des'§ 83 hat zu lauten: 

_____ . "Auf die Geschäftsführll:ng des Zentralbetl"iebsrntes 

sind die Vorschriften der §§ 66 Abs. 1 bis 4, 6 und 8, 

6?, 68,. 69 Abs. 1 bis· 3 und 5,70 ZII 1 und 4 und 71 
sinngemäß anzuwenden. 

3. §' 88 Abs. 1 hat zu lauten:' 

"(1) Zur Überprüfung der Verwaltung und 'G~barung des 

Zentralbetriebsratsfonds hat die Betriebsräteversamm

lung aus ihrer r-Uttemit Mehrheit der abgegebenen Stim

men zwei Rechnungsprüfer (Stellvertreter) zu wählen. 

Diese dürfen dem Zentralbetriebsrat nicht angehören. 

§ 58 Z. 4 ist sinngeI!'äß anzu'<Jenden. Die ers'!;malige 

Wahl der Rechnungsprüfer hat anläßlich der Beschlul~

fassung über die Einhebungeiner Zentralbetriebsrats:-

umlage zu erfolgen. 11 

4. Im § 113 Abs.2 z. 5 lit. d und Abs. 4 Z.2 lit. d ist 
,jeweils der Klammerausdruck U( §95)t' durch den KlamIIler-

..... ___ . _.' ausdruck 11 (.§§ 94 und 95)1' zu ersetzen. 
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j. § 1~2 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

-.-.,-_.~._----

112. sich einer mit Vorsatz begangenen, mit mehr als ein

jähriger Freiheitsstrafe bedrohten oder einer ~it Be

reicherungsvorsatz begangenen gerichtlich strafbaren 

Handlung schuldig machte, sofern die Verfolgung von 

Amts '-legen oder auf Antrag des Betriebsinhabers zu . 
erfolgen hat;tI 

6. Im § 129 Abs. 3 z. 5 iet· der; Klammerausdruck "(§H 92, 
94 ·Aba. 4, 109 Abs. 1)11. durch den Klammerausdru.ck t 
~'(§§ 92, 94 Abs. 21etzte~ S~tz und Abs. 4,109 Aba. 1)" 
zu e.l'setzen. . . 

i 

7 .. a) Der bisherige § i58 erhält die BczeichntlllB I' Abo. 1 11
• 

b) Dem § 158 i~t ein Aba .. 2.mit nachstehendem Wortilnuli 

anzufügen: ! 
I .. 

. " (2) Ulibeschadet 'der Bestimmungen des § 143 ist l5e(~en , 
die Entschel,dungen. des Oberei!ligungsa~·teB. eins\ Beru-

___ """'---______ ._·f::,.un.:.::.~. g ni cht zul äs sig e It _. _ .. :;:' __ ..;,.. _---

8. § 163 Abs~ 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Für Betriebe, die von einer Gemeinde unmittelbar geführt 

werden (R~giebetriebe)', bleibt das Betriebsrätegesetz , 

~GBl •. Nr.. 97/1947, bis zum 30 •. Juni 1976 in Kraft .. tI 

. , 

••• - .... > , 

.. .. -....... ._--_. -------_._.---:------:---:----~ 

.. _. -~. 

A ~ ti k e 1· 11 

. Das JJandar1?eitsBesetz,TIGB1 .. Nr .. 1LIO/19LH), in cl er 
Fassung der Bundesgesetze, DGB1. Nr. 279/1957, 9~/ 

.1959, 241/1960,.97/1961, 10/1962,194/1964,238/1965, 
26;/1967,283/1968,. l~63/1969, 239/1971, ;18/1971 t 

. 333/~971 t Li57/197'1. uncl 782/197'/~ wir~ w:i.e folr.;t g6(lnderli: .. ~ 
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1. § 150 hat ~u lauten: 

"(1) Zur Überprüfung der VervJal tung und Gebarung des 

Betriebsratsfond~ hat die Betriebs(Gruppen)versamm
lungaus ihrer flJi tte mit Mehrheit der a·bgegebenen 
Stimmen einen, in Betrieben (Arbeitnehmergruppen) 
mit mehr als 20 Arbei.tnehmern zwei Rechnungsprüfer 
(Stellvertreter) zu wählen. Diese dürfen dem Betriebs
rat nicht angehören. § 133 Z.4 ist sinngemäß anzuwen-

.den. Die erstmalige Wahl der Rechnungsprüfer hat an
läßlich der Beschlußfassung über die Einhebu~g einer 
Betriebsratsumlage zu erfolgen. 

(2) Die Tätigkeit der Rechnungsprüfer. (Stellvertreter) 
dauert drei Jahre, es sei denn, die Wahl gemäß Abs. 3 
und 4 findet vor ihrem Ablauf. statt. Die Wieder"lahl 

__ ~ ___________ ·~i~sut~z~~l=a=·=ss==i~g~._· ________________ ~ ____ _ 

(3) In Betrieben (Arbeitnehmergruppen), in denen mehr 
als zwei Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, kann 

die Betriebs(Gruppen)versammlung anläßlich der Wahl des 
vlahlvorstandes (§ 129) beschließen, die Wahl der Rech-

. nungsprüfer zugleich mit der Wahl des Betriebsrates 
durchzuführen;. 

(4) Liegt ein Beschluß im Sinne des Abs. 3 vor, so hat 
·derWahlvorstand auch die Wahl der Rechnungsprüfer vor
zubereiten und durchzuführen.· Die Wahlkundmachung .. (§;130 

. . 

Abs. 2) hat auch die Ausschreibung der Wahl der Rech-
nungsprüfer zu enthalten. Auf die Vorschläge für die 
Wahl der Rechnungsprüfer ist § 130 Abs. 4 sinngemäß an
zuwenden. Die Wahl des Betriebsrates und der Rechnungs- . 
prüfer kann mittels gemeinsamen Stimmzettels erfolgen. 
§ 133Z. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 11·· 

2 •. § 88 Abs. "r hat zu lauten: 

"(1) Zur Überprüfung der Verwaltung und Gebarung des 
Zentralbetriebsratsfonds hat die. Betriebsr.ätev.ersammlung 
aus ihrer Mitte mit I"lehrheft der abgegebenen Stimmen 
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zwei Rechnungsprüfer (Stellvertreter) . zu \~ählen. Diese 
dürfen dem Zentralbetriebsrat nicht angehören.,§ 133 
z. 4 ist sinngemäß anzuwenden", Die erstmalige Wahl der 
Rechnungsprüfer hat anläßlich der Beschlußfassung über. 
die Einhebungeiner Zentralbetriebsratsumlage zu erfolgen." 

3. § 158 hat zu lauten~ 

"§158. Auf die Geschäftsführung des Zentralbetriebsrates 
sind die Vorschriften der· §§ 141 Abso' 1 bis 4 t 6 und 8, 
142~ 143~ 144 Absö 1 bis 3 und 5~ 145 ZQ 1 und 2 und 146 
sinngemäß Q.nzuwenden<>~» 

-----_ ... __ .. _ .. _-~-
Art i k e 1 III 

Übergangsbestimmungen 

Die. Ausführungsgesetze der Bundesländer zu den Grund
sätzen des. Artikels 11 sind. binnen sechs r1onaten, vom 
Tage. der Kundmachung dieses Bundesgesetzes an gerechnet, 
zu erlassen .. ' 

Art i k e 1 IV 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am L. Juli 1975 in Kraft. 

(2) Mit. d~r Vol.lziehunf)· dieses Rund.es(r.esetzcn iAt<1er. Eunclen
minist er für so?;iale Verwal tunp; . betraut .. 

(3) l'1itder Wahrnehmunr;der demllund nach Art" 15 Ahn .. 8 des 
Dundes-VerfassungBr;esetzes in der Fas!mnr; von 1929 ZUG!ichcmdon 

R.echte ist der Bundesminister für soziale Vel't·rnlliul1r.; botrnu\i. r-------=------_ . ; .' tL •• --::. .... : 

In for·meller· Hlnsic~t .. wird beantragt g diesen Antrag unt.er -6-
Verzicht' auf die 1 .. Les~hg.dem Sozialausschuss zuzuweisEm.· 
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. 
E r 1 a u t e run gen 

'Zu Art. I: 

Zu Z. 1: Die, inder derzeitigen Fassung de.s§ 75 enthal-
tene Vorschrift über die geheime Wahl der Rechnungs
prüfer verursacht vor allem in Großbetrieben außerordent
liche administrative Sch\,Iierigkei ten .. Der Wegfall der 
Verpflichtung zur geheimen Wahl bedeutet jedoch nicht, 
daß die Rechnungsprüfer nicht auch geheim'gewählt 

, ' 

werden können. Gemäß § 5 Abs.4 der Betriebsrats-
Geschäftsordnung 1974 haben Abstimmungen in der Betriebs
(Gruppen)versammlung geheim zu erfolgen,wenIl ein Drit
tel der stimmberechtigten Anwesenden eine solche Abstim
mung verlangt. Ferner kann der Vorsitzende,sC?fern es 
ihm zweckmnßig erscheint, auch in anderen. Fällen die 

"geheime Abstimmung mittels Stimmzettels vornehmen lassen. 

Da die Beschlußfassung in der Betriebs(Gruppen)versammlung 
grundsätzlich nach den Bestimmungen des § 49 zu erfolgen 
hat, wird, um jeden Zweife1daran auszuschließen, daß 
sich die Regelung des § 75 nicht bloß auf die erstmalige 
Wahl der Rechnungsprüfer bezieht, die Regelung, \'lonach 
diese anläßlich der Beschlußfassung über die Einhebung 
.' B t . b t·l f 1 h t . e' 4nen ·eigene,n, : e~ner e r~~ sra sum agezu er ,0 gen a , ~n ..... 

Satz gekleidet. 

Darüber hinaus wird für Großbetriebe mit der. Möglichkeit, 
'die \-lahl der Rechnungsprüfer zugleich mit, der Wahl des 
Betriebsrates durchführen zu können, eine ''Ieitere Er-

, 1eichterunggeschaffen. 

Die Regelung d~s Abs. 2 foigtaus dem in, den meisten 
Betrieben zeitlich verschobenen Ablauf der Funktions
perioden von Betriebsrat und Rechnungsprüfern. 

. ' 

Betriebe, in denen nicht mehr' als z\'/ei Betriebsratsmit-
glieder zu \oJn.hlen sind, ,\oJerden von der f'1öglichkeit, die 
Wahl der Rechnungsprüfer zugleich mit .der Wahl des Be-
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triebsratesdurchführen zu ki)nnen ~ ausgeschlossen, 
da diese wegen der hier nicht zwingend vorgeschrie~ 
benen schriftlichen Einreichung von Wahlvorsch~ägen 

,keine Vereinfachung, sondern eine Komplizierung be
deuten würde und die Regelung des Abso 1 ohnehin auf' 
Kleinbetriebe zugeschnitten ist" 

Zu Z .. ~: Im § 69 Abs. 5 wird das Recht der Betriebs-
ratsmitglieder, an allen Ausschußsitzungen als Beobach-· 
ter teilzunehmen~ normiert", Da auch der Zentralbetriebs~ 

, rat, Ausschüsse im Sinne des § 69 Abs" 1 bis 3 bilden 
kann~ müßte im § 83 auch auf § 69 Abso 5 ver,,·Jiesen lrler
den .. 

Zu Zo 3=' Die Wahl der Rechnungsprüfer für den Zentral
betriebsratsfonds soll nach den gleichen Grundsätzen 
'wie die Wahl der Rechnungsprüfer für den Betriebsrats
fonds erfolgen", Von der Ausdehnung der fakultativen 
gleichzei tigen'ltlahl auch auf die Wahl der Rechnungs
prüfer für den Zentralbetriebsratsfondswurde jedoch;,. 
Abstand genommen, da diese Regelung wegen der Stimmen-

, gewichtung (§ 47 der Betriebsrats-Wahlordn:ung 1974) 
. '. 

keine,Vereintachung bedeuten,sondern di~ Wahl der 
Rechnungsprüfer erschweren würde~ 

Zu Z. 4: Bei der Endredaktion de's Arbe'itsverfassungsge~ 
setzes wurde übersehen, daß im § 113 Abs,,2'Z. 5 lit. cl 

und Abs. 4 ZQ 2 lite d auch § 94 in der Klammer anzu
führen ist. 

ZuZ .. 5: § 122 Abs .. l·Z .. 2 wurde im Sinne des Straf- .' 
rechtsanpassungsgesetzes wie § 195 Abs. 1 Z.' 2 de.s 
Landarbeitsgesetzes formuliert .. 

. Zu Z. 6:. Durch das Nichterwähnen des § 92 Abs:o 2 letzter' 
Satz k6nnt~ die Auffassung vertreten werden, daß der' 
Jugendvertrauensrat den Beratungen zwischen Betriebs
inhaber und Betriebsrat über dessen VorschVigeund 
Antrnge·. auch dann, wenn jug.e~.tdliche Arbeitnehmer davon 
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betroffen sind, nicht beizuziehen ist. Z\'Ilar wurde 
dies im Hinblick auf die bloß demonstrative Aufzäh
lung des § 129 durch die Betriebsrats-Geschäftsord
nung 1974 saniert, doch scheint eine lClarstellung im· 
Gesetz selbst unbedingt erforderlich. 

ZuZ~ 7: Die für den Instanzenzug in Einigungsamtsver-
fahren geltenden Bestimmungen sehen keinen Rechtszu~ 

. von den Senaten der Einigungsämter an das mon<?kratisch·· 
organisierte Bundesministerium vor, zumal die Entschei
dungen ohnehin der nachprüfenden Kontrolle durch den 
Verwal tungsgerichtshof unterliegen. Aus rechtssyste-. 
mätischen Gründen wären nunmehr die den 1nst,anzenzug 
im VerfahreIl vor dem Obereinigungsamt regelnden Bestim
mungen den für das Einigungsamtsverfahren geltenden an
zugleichen. 

Zu Art. ··I1: 

Zu Z. 1 bis 3.: Die in diesen Ziffern vorgenommenen 
.Änd erungen sind im Hinblick aufd in im Artikel 1 vo:r
genommenen Änderungen des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
\oJelches in seinen vJesentlichen Grund sätzen in das Land-

. arbeitsgesetz übernommen \<mrde, erforderlich. Dadurch 
wird eine Gleichstellung der in der Land- und Forst
\.lirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer sichergestellt. 

',. 

.:, .. ..,. .. 
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